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Leitfaden für arbeitgeber
Praxistaugliche Wege zur beschäftigung von flüchtlingen

1. Sucht ein betrieb einen flüchtling als arbeitskraft, wendet er sich an die zuständige agentur für 
arbeit bzw. Jobcenter. die zuständige behörde findet sich im internet auf der Seite der bundes-
agentur für arbeit unter „dienststellen vor Ort“. der aufenthaltsstatus ist bei nichtdeutschen vor 
einer einstellung immer zu beachten, die Zustimmung der ausländerbehörde ist ggf. erforderlich. 
die agentur für arbeit ist für die Vermittlung eines geeigneten flüchtlings zuständig.

2. ist bereits ein flüchtling vor Ort im betrieb und möchte arbeiten, geht der arbeitgeber mit dem 
flüchtling zur zuständigen ausländerbehörde. normalerweise ist diese auf Landkreisebene zu fin-
den, bzw. sie sind kreisfreien Städten zugeordnet. dort wird geklärt ob der flüchtling in diesem 
betrieb arbeiten darf. Unter Umständen darf dieser flüchtling nicht arbeiten, dann kann die aus-
länderbehörde eine alternative vorschlagen. 

3. für die entlohnung und andere arbeitsbedingungen eines flüchtlings gelten die gleichen regeln 
wie für einen anderen arbeitnehmer auch. das entgelt orientiert sich an den tariflichen bedin-
gungen oder an dem gesetzlichen Mindestlohn bzw. den allgemeinverbindlichen branchenmin-
destlöhnen. beschäftigte in der Landwirtschaft erhalten ab 1. Januar 2016 mindestens 8,00 eUr 
brutto, ab 1. Januar 2017 mind. 8,60 eUr brutto und ab 1. november 2017 mind. 9,10 eUr brutto. 
Stück- und akkordlöhne sind zulässig. eine akkordvereinbarung darf jedoch nicht dazu führen das 
der Mindestlohn unterschritten wird.

4. ein kurzzeitiges Praktikum vor ein arbeitsverhältnis zu schalten ist möglich. dies dient dem 
flüchtling und dem arbeitgeber zur Orientierung, ob ein weiteres arbeitsverhältnis anstrebens-
wert ist. es kann auch bestandteil eines ausbildungsplanes sein. ein Praktikum hat nicht den 
Zweck eine arbeit ohne entlohnung verrichten zu lassen. genaue informationen über ein Prakti-
kum erhält man von der agentur für arbeit bzw. Jobcenter (anlage 1 Kurzübersicht Praktika).
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5. die Verständigung am arbeitsplatz ist aus vielen gründen sehr wichtig. arbeitsabläufe, Sicherheit 
und Unfallschutz, aber auch soziale aspekte wie gedankenaustausch, Mitteilungen und damit in-
tegration sind nicht ohne Verständigung möglich. es werden Sprachkurse (auch integrationskurs 
genannt) für flüchtlinge angeboten. die anmeldung für die Kurse wird von der ausländerbehör-
de veranlasst. die finanzierung der Sprachkurse erfolgt durch das bundesamt für Migration und 
flüchtlinge (baMf).

6. für Unterkunft und Verpflegung, falls sie dem arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden, dür-
fen beträge angerechnet werden. Pro Monat dürfen max. 229 eUr an Verpflegung und 223 eUr 
für die Unterkunft berechnet werden. grundsätzlich gilt: erst wenn der Lohn über der sogenann-
ten Pfändungsgrenze liegt, können die Kosten für Verpflegung und Unterkunft vom Lohn abgezo-
gen werden. diese grenze liegt z.b. bei einer alleinstehenden Person ohne Kinder bei einem net-
toeinkommen von 1.079,99 eUr (gültig ab 1. 7. 2015).

7. Weiter informationen für arbeitgeber siehe anlage 2: „Praxis-Leitfaden für die integration von 
flüchtlingen“ ausgestellt von der agentur für arbeit.


